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Standaufnehmer (TDR-Sensor) Typ "OPTIFLEX 2200" mit Messumformer als kontinuierliche 
Standmesseinrichtung von Überfüllsicherungen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage. 
Der Gegenstand ist erstmals am 23. März 2015 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieses Bescheides ist eine kontinuierliche Standmesseinrichtung "OPTI-
FLEX 2200" (siehe Anlage 1), bestehend aus Standaufnehmer mit integriertem Messum-
former und optional eingebautem weiteren Messumformer, die als Teile einer Überfüll-
sicherung dazu dienen, bei der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten Überfüllungen 
von Behältern zu verhindern. Die Standmesseinrichtung arbeitet nach der TDR- (Time 
Domain Reflectometry) Methode. Entlang der Sonde läuft ein diskontinuierliches Signal. 
Elektromagnetische Impulse werden mit Lichtgeschwindigkeit ausgesandt, an der Produkt-
oberfläche reflektiert und wieder im Messumformer empfangen. Die Laufzeit der Impulse ist 
direkt proportional dem Abstand zur Produktoberfläche. Die Laufzeit der Impulse wird vom 
Messumformer (Elektronikeinsatz) nach Abgleich in ein proportionales elektrisches Signal 
umgesetzt, wahlweise einem weiteren Messumformer (Speisetrenner) zugeführt, der das 
Standaufnehmersignal galvanisch trennt. Das analoge Signal wird einem externen Grenz-
signalgeber aufgeschaltet, der es mit den einstellbaren Grenzwerten vergleicht und ein 
binäres, elektrisches Signal erzeugt, mit dem rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen 
Füllungsgrades der Füllvorgang unterbrochen oder akustisch und optisch Alarm ausgelöst 
wird. Die für die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen Teile, der Grenzsignal-
geber und der Signalverstärker sind nicht Gegenstand dieses Bescheides. 
(2) Die mit der wassergefährdenden Flüssigkeit, deren Kondensat oder Dämpfen in Berüh-
rung kommenden Teile des Standaufnehmers bestehen im Allgemeinen aus nichtrostendem 
Stahl (1.4404/316L) oder Hastelloy C-22 (2.4602). Als Isolator wird PEEK verwendet. Es 
dürfen auch Tantal, Inconel, Incoloy, Nickel, Monel, Uranus, Aluminium, Platin oder Gold 
(Beschichtung), Cu-Legierungen oder Polytetrafluorethylen (PTFE) hierfür eingesetzt 
werden. Als Dichtungswerkstoffe (medienberührt) werden Fluor-Elastomer (FPM/FKM), 
Perfluor-Elastomer (FFPM/FFKM) oder Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) verwendet. 
Nicht medienberührte Dichtungen können auch aus Silikon hergestellt werden. Das 
Anschlussgehäuse des Messumformers besteht aus Aluminium oder nichtrostendem Stahl 
(1.4404/316L). 
(3) Die Standaufnehmer dürfen je nach Ausführung und Dichtungswerkstoff für Behälter mit 
Medien-Temperaturen von -50 °C bis +150 °C bzw. -50 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis 
300 °C) bei flexibler Monosonde 2 mm in HT- oder HT/HP-Ausführung, wobei die Tempe-
ratur am Standaufnehmergehäuse zwischen -40 °C bis +80 °C liegen muss. Der innere 
Überdruck der Behälter darf max. 40 bar bzw. 300 bar bei flexibler Monosonde 2 mm 
betragen. Die Standaufnehmer dürfen nur für Lagerflüssigkeiten mit einer Dielektrizitätszahl 
εr > 1,4 bei Verwendung von Koaxialsonden und εr > 1,6 bei Verwendung von Mono- oder 
Doppelsonden verwendet werden. Die Dielektrizitätszahl der Lagerflüssigkeit muss außer-
dem größer als die Dielektrizitätszahl der Dampfphase oberhalb der Flüssigkeit sein. 
(4) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) erbracht. 
(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prüf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt. 
(6) Dieser Bescheid berücksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG1 gilt der Regelungsgegenstand damit 
wasserrechtlich als geeignet. 
(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung 
im Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne 
der späteren Nutzung. 

                                                      
1  Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist 
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2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Allgemeines 
Die Standmesseinrichtung und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und der 
Anlage dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten 
Angaben entsprechen. 

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung 
(1) Der Regelungsgegenstand besteht aus folgenden Einzelteilen. Der Typenschlüssel der 
vollständigen Typenbezeichnungen ist in der Technischen Beschreibung2 enthalten (Num-
merierung siehe Anlage 1). 
Standaufnehmer (1) in Form von Messsonden mit geführten, elektromagnetischen Impulsen 
(Mikrowellen) mit integriertem Messumformer (2a) (Elektronikeinsatz) mit proportionalem, 
elektrischem Ausgangssignal und optional eingebautem weiteren Messumformer (2b) 
(Speisetrenner) 
OPTIFLEX 2200 C – Kompaktausführung 
Typ *F20*1*A******1***00***** 
Typ *F20*2*A******1***00***** 
OPTIFLEX 2200 F – Messumformer/Sondengehäuse getrennt 
Typ *F20*3*A******1***00***** 
Typ *F20*4*A******1***00***** 
Typ *F20*5*A******1***00***** 
(2) Die Teile der Überfüllsicherung, die nicht Gegenstand der von dem Bescheid erfassten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie den 
Anforderungen des Abschnitts 3 "Allgemeine Baugrundsätze" und des Abschnitts 4 "Beson-
dere Baugrundsätze" der ZG-ÜS3 entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungs-
nummer zu haben. 

2.3 Herstellung und Kennzeichnung 
2.3.1 Herstellung 

Die Standmesseinrichtung darf nur im Werk des Antragstellers, Krohne S.A.S. in 
26100 Romans-sur-Isère/Frankreich, hergestellt werden. Sie muss hinsichtlich Bauart, 
Abmessungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgeführten 
Unterlagen entsprechen. 

2.3.2 Kennzeichnung 
Die Standmesseinrichtung, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss vom Hersteller 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn 
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind. 

                                                      
2  Von der TÜV NORD CERT GmbH geprüfte Technische Beschreibung des Antragstellers vom 13.02.2015 für den 

für die Überfüllsicherung mit TDR Sensor OPTIFLEX 2200 C/F VF200, VF204 und SF209 
3  ZG-ÜS:2012-07 Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen des Deutschen Instituts für Bau-

technik 
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Zusätzlich sind die zulassungspflichtigen Teile selbst mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen: 
− Hersteller oder Herstellerzeichen*), 
− Typenbezeichnung, 
− Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum, 
− Zulassungsnummer*). 
*) Bestandteil des Ü-Zeichens, das Teil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kennzeichnen, wenn das 

Ü-Zeichen nicht direkt auf dem Teil aufgebracht wird. 

2.4 Übereinstimmungsbestätigung 
2.4.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Standmesseinrichtung mit den Bestimmungen der 
von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das 
Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer 
werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung der Standmesseinrichtung durch 
eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Herstel-
ler durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 
unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. 

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen 
Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder Standmesseinrichtung oder ihrer Einzelteile 
durchzuführen. Durch die Stückprüfung hat der Hersteller zu gewährleisten, dass die Werk-
stoffe und Maße sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem geprüften Baumuster entspre-
chen und die Standmesseinrichtung funktionssicher ist. 
(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung der Standmesseinrichtung, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung, 
− Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen, 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 
(4) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Standaufnehmer und Messumformer, 
die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung 
mit übereinstimmenden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit 
technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende 
Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.4.3 Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle 
Im Rahmen der Erstprüfung sind die in den ZG-ÜS aufgeführten Funktionsprüfungen durch-
zuführen. Wenn die diesem Bescheid zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der 
laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 
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3 Bestimmungen für Planung und Ausführung 

3.1 Planung 
(1) Vom Hersteller oder vom Betreiber der Standmesseinrichtung ist der Nachweis der 
hinreichenden chemischen Beständigkeit der unter Abschnitt 1 (2) genannten Werkstoffe 
gegenüber den wassergefährdenden Flüssigkeiten und deren Dämpfen oder Kondensat zu 
führen. Zur Nachweisführung können Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in 
der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse herange-
zogen werden. 
(2) Ist für den Standaufnehmeranschluss am Behälter eine Dichtung erforderlich, so muss 
auch diese nachweislich chemisch beständig und für die auftretenden Temperaturen geeig-
net sein. 

3.2 Ausführung 
(1) Die Überfüllsicherung mit einer Standmesseinrichtung nach diesem Bescheid muss 
entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen Beschreibung angeordnet bzw. entsprechend 
deren Abschnitten 5 und 6 eingebaut und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhal-
ten, Instandsetzen und Reinigen der Standmesseinrichtung dürfen nur solche Betriebe 
beauftragt werden, die über Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfügen, wenn 
diese Tätigkeiten an Behältern für Flüssigkeiten mit Flammpunkt ≤ 55 °C durchgeführt 
werden. Nach Abschluss der Montage der Überfüllsicherung muss durch einen Sachkundi-
gen des einbauenden Betriebes eine Prüfung auf ordnungsgemäßen Einbau und einwand-
freie Funktion durchgeführt werden. Über die Einstellung der Überfüllsicherung und die 
ordnungsgemäße Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu 
übergeben. 
(2) Die Standaufnehmer sind bei Längen über 3 m oder bei Gefahr von Verbiegen, 
Bewegen oder Pendeln, z. B. durch Medienturbulenzen, mit Stützvorrichtungen (bei starren 
Sonden und Koaxialsonden) bzw. Spannvorrichtungen (bei flexiblen Sonden) geeignet 
abzustützen bzw. zu verankern (siehe Technische Beschreibung Abschnitt 5.1). 
(3) Bei der Montage des Standaufnehmers sind die notwendigen Abstände zu Behälter- und 
Einbauteilen einzuhalten. 
(4) Wird der Standaufnehmer in einem Standrohr (Schwall- oder Bypassrohr) montiert, so 
sind die Absperrvorrichtungen zwischen Rohr und Behälter gegen unbeabsichtigtes 
Schließen zu sichern. 
(5) Die Standaufnehmer sind gegen Ablagerungen und Schäumen aus der Lagerflüssigkeit 
zu schützen. 
(6) Nach dem Abgleich des Standaufnehmers sind die Parametrierungsdaten gegen 
Überschreiben und unbefugte Änderungen zu sichern (siehe Technische Beschreibung 
Abschnitt 6). 

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Prüfungen 

(1) Die Überfüllsicherung mit einer Standmesseinrichtung nach diesem Bescheid muss 
nach den ZG-ÜS Anhang 1, "Einstellhinweise für Überfüllsicherungen von Behältern" und 
den ZG-ÜS Anhang 2, "Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen" betrieben 
werden. Die Anhänge und die Technische Beschreibung sind vom Hersteller mitzuliefern. 
Die Anhänge 1 und 2 der ZG-ÜS dürfen zu diesem Zweck kopiert werden. El
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(2) Die Funktionsfähigkeit der Überfüllsicherung mit einer Standmesseinrichtung nach 
diesem Bescheid muss in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr, 
nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und entsprechend den Anforderungen des 
Abschnitts 5.2 von Anhang 2 der ZG-ÜS geprüft werden. Es liegt in der Verantwortung des 
Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten Zeitrahmen zu 
wählen. 
(3) Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung beschrie-
ben. 
(4) Bei Wiederinbetriebnahme des Behälters nach Stilllegung oder bei Wechsel der wasser-
gefährdenden Flüssigkeiten, bei dem mit einer Änderung der Einstellungen oder der 
Funktion der Überfüllsicherung zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionsprüfung, siehe 
Abschnitt 3.2 (1), durchzuführen. 

 
 

Holger Eggert 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
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Standaufnehmer (TDR-Sensor) Typ "OPTIFLEX 2200" mit Messumformer als 
kontinuierliche Standmesseinrichtung von Überfüllsicherungen 

Übersicht 

 
 

Anlage 1 
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